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§ 15 AufenthG: Zuriuckweisung

1. Wortlaut

(1) Ein Auslander, der unerlaubt einreisen will, wird an der Grenze zurlickgewiesen.

(2) Ein Auslander kann an der Grenze zurlickgewiesen werden, wenn

1. ein Ausweisungsinteresse besteht,

2. der begriundete Verdacht besteht, dass der Aufenthalt nicht dem angegebenen Zweck dient,
2a. er nur Uber ein Schengen-Visum verfugt oder fur einen kurzfristigen Aufenthalt von der
Visumpflicht befreit ist und beabsichtigt, entgegen § 4a Absatz 1 und 2 eine Erwerbstatigkeit
auszuiben oder

3. er die Voraussetzungen fir die Einreise in das Hoheitsgebiet der Vertragsparteien nach Artikel 6
des Schengener Grenzkodex nicht erfllt.

(3) Ein Auslander, der fur einen vorubergehenden Aufenthalt im Bundesgebiet vom Erfordernis
eines Aufenthaltstitels befreit ist, kann zurickgewiesen werden, wenn er nicht die Voraussetzungen
des § 3 Abs. 1 und des § 5 Abs. 1 erfullt.

(4) § 60 Abs. 1 bis 3, 5 und 7 bis 9 ist entsprechend anzuwenden. Ein Auslander, der einen
Asylantrag gestellt hat, darf nicht zurickgewiesen werden, solange ihm der Aufenthalt im
Bundesgebiet nach den Vorschriften des Asylgesetzes gestattet ist.

(5) Ein Auslander soll zur Sicherung der Zuruckweisung auf richterliche Anordnung in Haft
(Zurickweisungshaft) genommen werden, wenn eine Zurickweisungsentscheidung ergangen ist
und diese nicht unmittelbar vollzogen werden kann. Im Ubrigen ist § 62 Absatz 4 entsprechend
anzuwenden. In den Fallen, in denen der Richter die Anordnung oder die Verlangerung der Haft
ablehnt, findet Absatz 1 keine Anwendung.

(6) Ist der Auslander auf dem Luftweg in das Bundesgebiet gelangt und nicht nach § 13 Abs. 2
eingereist, sondern zurluckgewiesen worden, ist er in den Transitbereich eines Flughafens oder in
eine Unterkunft zu verbringen, von wo aus seine Abreise aus dem Bundesgebiet mdglich ist, wenn
ZurUckweisungshaft nicht beantragt wird. Der Aufenthalt des Auslanders im Transitbereich eines
Flughafens oder in einer Unterkunft nach Satz 1 bedarf spatestens 30 Tage nach Ankunft am
Flughafen oder, sollte deren Zeitpunkt nicht feststellbar sein, nach Kenntnis der zustandigen
Behorden von der Ankunft, der richterlichen Anordnung. Die Anordnung ergeht zur Sicherung der
Abreise. Sie ist nur zulassig, wenn die Abreise innerhalb der Anordnungsdauer zu erwarten ist.
Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden.

2. Zu Abs. 6: Unterbringung im Transitbereich

2.1 BVerfG, Beschluss vom 23.10.2014, 2 BvR 2566/10

Es ist nicht abschlieRend geklart, ob die Unterbringung im Transitbereich nach Ablehnung
des Asylantrages eine Freiheitsentziehung im Sinne des Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG darstellt.

Rn: 16:

Dass § 15 Abs. 6 AufenthG erst nach dieser Entscheidung eingeflhrt worden ist, ist unerheblich.
Entgegen der Auffassung des Oberlandesgerichts im hier angegriffenen Beschluss bleibt die vor
EinfUhrung von § 15 Abs. 6 AufenthG ergangene Rechtsprechung flr die entscheidungserhebliche
Rechtsfrage relevant. Denn die Gesetzesanderung hat jedenfalls fur den Zeitraum vor Ablauf der
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30-Tage-Frist keine Klarung herbeigefihrt. Auch flr den Zeitraum nach Ablauf der 30 Tage ist nicht
abschlieBend geklart, ob eine verfassungsrechtliche oder lediglich eine einfach-gesetzliche
Verpflichtung fur eine richterliche Anordnung besteht (vgl. BGH, Beschluss vom 14. Juli 2011 - V ZB
275/10 -, InfAusIR 2011, S. 449). Nach wie vor stellt sich nach Ablehnung des Asylgesuchs daher
die Frage, ob die Unterbringung im Transitbereich eine Freiheitsentziehung im Sinne des Art. 2 Abs.
2 Satz 2 GG darstellt, die gemaR Art. 104 Abs. 2 Satz 1 GG der richterlichen Anordnung bedarf.
Allein vor dem Hintergrund dieser weiterhin streitigen Rechtsfrage (vgl. zum Streitstand Funke-
Kaiser, in: GK-AufenthG, Bd. Il, § 15 Rn. 127 ff., 66. ErgL Dezember 2012) ist zu klaren, wie § 15
Abs. 6 AufenthG den Vorgaben der Verfassung entsprechend und unter Berlcksichtigung der
Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs fur Menschenrechte (vgl. EGMR, Urteil vom 25. Juni
1996 - Nr. 17/1995/523/609, Amuur ./. Frankreich, InfAusIR 1997, S. 49 ff.; Urteil vom 24. Januar
2008 - Nr. 29787/03 und 29810/03, Riad und Idiab ./. Belgien) auszulegen ist.

2.2 OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 03.03.2016, 20 W 9/15

Unterbringung von Asylsuchenden im Transitbereich eines Flughafens
Leitsatz:

Bei der Unterbringung eines Betroffenen im Transitbereich des Flughafens Frankfurt am
Main nach Abschluss des ,Flughafenasylverfahrens“ handelt es sich auch vor Ablauf
von 30 Tagen nach Ankunft des Betroffenen am Flughafen trotz der gesetzlichen
Regelung des § 15 Abs. 6 S. 2 AufenthG um eine dem Richtervorbehalt unterliegende
Freiheitsentziehung.

2.3 OLG Munchen, Beschluss vom 12.12.2005, 34 Wx 157/05

Freiheitsentziehung nach Ablehnung des Asylantrages

Die Entscheidung erging vor Einfihrung des § 15 Abs. 6 AufenthG und bezieht sich daher nicht auf
diesen, sondern nur auf Abs. 4, gehort der Sache nach jedoch in diesem Kontext.

3. Der Senat ist der Auffassung, dass das zeitlich nicht begrenzte Festhalten eines Auslanders
gegen seinen Willen im Transitbereich des Flughafens eine Freiheitsentziehung darstellt.

a) GemaR § 2 Abs.1 FreihEntzG ist eine Freiheitsentziehung die Unterbringung einer Person gegen
ihren Willen oder im Zustand der Willenlosigkeit in einer Justizvollzugsanstalt, einem Haftraum,
einer abgeschlossenen Verwahranstalt, einer abgeschlossenen Anstalt der Fursorge, einer
abgeschlossenen Krankenanstalt oder einem abgeschlossenen Teil einer Krankenanstalt. Das
Vorliegen einer Freiheitsentziehung setzt dabei voraus, dass der Betroffene an einem eng
umgrenzten Ort festgehalten wird, an dem ihm die korperlich-raumliche Bewegungsfreiheit durch
einen Akt der offentlichen Gewalt entzogen ist (vgl. Durig in Maunz/Durig GG Art. 104 Rn. 7).

Das Landgericht hat festgestellt, dass die fur die Unterbringung im Transitbereich benutzten
Raumlichkeiten abgeschlossen und eng begrenzt sind. Genauere Feststellungen zur GroRe des
Raums, der dem Betroffenen zur Verfligung stand, fehlen, sind aber auch entbehrlich, da davon
ausgegangen werden kann, dass nur der fur eine Unterbringung notwendige Raum vorhanden war.
Der Transitbereich ist daher als Haftraum im Sinne des § 2 Abs. 1 FreihEntzG anzusehen.

Dem Betroffenen war dort seine kérperlich-raumliche Bewegungsfreiheit entzogen. Er war durch
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die tatsachlichen Umstande gehindert, sich aus der Unterkunft fortzubewegen. Das Verlassen der
Unterkunft in die Umgebung war nicht gestattet, da er dadurch in die Bundesrepublik Deutschland
eingereist ware. Eine solche Einreise wurde durch Absperrungen und polizeiliche
Schutzmaltnahmen verhindert. Ausreisen konnte der Betroffene nicht, da er nicht Gber die dafur
notwendigen Papiere verfugte.

Es kann dahinstehen, ob sich der Betroffene durch die Angabe von weiteren Einzelheiten zu seiner
Person oder durch das eigenstandige Beschaffen von Personenstandsurkunden aus seinem
Heimatland in absehbarer Zeit selbst aus seiner Lage hatte befreien kdnnen. Auch wenn dies, wie
die Auslanderbehorde vortragt, moglich gewesen ware, hatte der Betroffene nicht sofort, sondern
erst nach Ablauf eines nicht unerheblichen Zeitraums Papiere zur Ruckreise erhalten. Auch fur
diesen Zeitraum bedarf der Entzug seiner Bewegungsfreiheit einer rechtlichen Grundlage.

Als weiteres Merkmal der Freiheitsentziehung muss hinzukommen, dass es sich um einen Akt der
offentlichen Gewalt handelt (vgl. DUrig in Maunz/Durig Art. 104 Rn. 2, 6). Tatsachlich wurde dem
Betroffenen durch die Bundespolizei das Verlassen der Unterkunft verweigert, da er nicht zur
Einreise berechtigt war und ist. Zwar ist jeder Staat berechtigt, die Voraussetzungen der Einreise in
sein Staatsgebiet selbstandig zu regeln und die Kriterien festzulegen, die den Zutritt auf sein
Staatsgebiet erlauben. Rechtliche und tatsachliche Hindernisse fir das freie Uberschreiten der
Staatsgrenzen berihren deshalb nicht den Gewahrleistungsinhalt der durch Art. 2 Abs. 2 GG
geschutzten korperlichen Bewegungsfreiheit (BVerfGE 94, 166) Die Verweigerung der Einreise stellt
deshalb grundsatzlich keine Freiheitsentziehung dar. Dabei ist jedoch zwischen einem Auslander,
der sich noch nicht auf dem Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland befindet, und einem
Auslander, der sich bereits auf deutschem Staatsgebiet aufhalt und nur die Einreisekontrolle noch
nicht Uberwunden hat, zu unterscheiden. Wahrend der im Ausland Befindliche Uberall hingehen
und nur ein bestimmtes Gebiet nicht betreten darf, halt sich der im Transitbereich Befindliche
bereits im Inland auf und wird durch die Einreisekontrolle auf einen raumlich allseits eng
umgrenzten Bereich festgelegt. Beide Falle sind im Hinblick auf eine mdgliche Freiheitsentziehung
unterschiedlich zu beurteilen (so auch OLG Frankfurt a.M. InfAusIR 1997, 226).

b) Die Freiheitsentziehung entfallt nicht deswegen, weil der Betroffene seine Lage durch sein
Handeln selbst herbeigefiihrt und somit zu vertreten hatte (so aber Lehnguth/MaaRen DOV 1997,
316/321; de Wyl ZAR 1997, 82/83). Dies kann nur fur die Frage, ob eine Haftanordnung uberhaupt
und gegebenenfalls fur welchen Zeitraum zulassig ist, von Bedeutung sein. Auch bei
Abschiebungshaftanordnungen gemaR § 62 Abs. 2 AufenthG hat der Auslander die gegen ihn
ergehenden BeschlUsse durch sein Verhalten herbeigefuhrt. Art. 104 GG differenziert nicht danach,
ob und inwieweit ein Betroffener durch sein Verhalten selbst zu seiner Situation beigetragen oder
sie sogar herbeigefuhrt hat.

c) Das Asylverfahrensgesetz kommt als Rechtsgrundlage fur die zwangsweise Unterbringung im
Transitbereich nicht in Betracht. Das Flughafenverfahren gemaR § 18a AsylVfG, das nach der
erwahnten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts keine Freiheitsentziehung oder
Freiheitsbeschrankung darstellt (BVerfGE 94, 166, a.A. Rittstieg Anm. zum Urteil des EGMR vom
25.6.1996 InfAusIR 1997, 53), ist fur den Betroffenen abgeschlossen. Das Asylverfahrensgesetz
enthalt keine Regelung zur Unterbringung eines Auslanders im Transitbereich eines Flughafens
nach Abschluss des dort vorgesehenen Verfahrens. Fur den Fall, dass der Auslander, aus welchen
Grinden auch immer, nicht unverzuglich zurlickgeschoben werden kann, hat der Gesetzgeber die
Zuruckweisungshaft gemaR § 15 Abs. 4 Satz 1, § 62 AufenthG vorgesehen. Eine Unterscheidung
danach, ob der Betroffene illegal, aber erfolgreich nach Deutschland eingereist ist oder sich noch
im Transitbereich eines Flughafens aufhalt, ist dort nicht vorgesehen.
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d) Die Bejahung einer Freiheitsentziehung im Falle einer zwangsweisen Unterbringung im
Transitbereich steht nicht im Gegensatz zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum so
genannten Flughafenverfahren (BVerfGE 94, 166). Das Bundesverfassungsgericht hat dort nur
entschieden, dass die Unterbringung von Asylsuchenden fur maximal 19 Tage auf dem Flughafen
wahrend des laufenden Asylverfahrens keine Freiheitsentziehung oder -beschrankung darstellt. Im
vorliegenden Fall war das Asylverfahren des Betroffenen jedoch schon lange abgeschlossen.

4. Die Freiheitsentziehung ohne richterliche Entscheidung ist, soweit sie nicht durch die hier nicht
einschlagigen Art. 104 Abs. 2 Satz 2 und 3 GG gedeckt ist, rechts- und verfassungswidrig (vgl.
Durig in Maunz/Durig Art. 104 Rn. 26).

Mastodon
Bluesky
Threads
Facebook
LinkedIn
Pinterest
Tumblr
Reddit

e Telegram
e Xing

e Email

From:
https://wiki.aufentha.lt/ - Aufenthaltswiki

Permanent link:
https://wiki.aufentha.lt/art._15_aufenthaltsgesetz

Last update: 2026/05/30 12:43

https://wiki.aufentha.lt/ Printed on 2026/05/31 16:54


https://mastodonshare.com?text=%C2%A7%2015%20AufenthG%3A%20Zur%C3%BCckweisung&url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._15_aufenthaltsgesetz
https://bsky.app/intent/compose?text=%C2%A7%2015%20AufenthG%3A%20Zur%C3%BCckweisung%0Ahttps%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._15_aufenthaltsgesetz
https://www.threads.net/intent/post?text=%C2%A7%2015%20AufenthG%3A%20Zur%C3%BCckweisung&url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._15_aufenthaltsgesetz
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._15_aufenthaltsgesetz
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._15_aufenthaltsgesetz&title=%C2%A7%2015%20AufenthG%3A%20Zur%C3%BCckweisung&summary=%C2%A7%2015%20AufenthG%3A%20Zur%C3%BCckweisung%0A%0A1.%20Wortlaut%0A%0A%09%22%281%29%20Ein%20Ausl%C3%A4nder%2C%20der%20unerlaubt%20einreisen%20will%2C%20wird%20an%20der%20Grenze%20zur%C3%BCckgewiesen.%0A%282%29%20Ein%20Ausl%C3%A4nder%20kann%20an%20der%20Grenze%20zur%C3%BCckgewiesen%20werden%2C%20wenn%0A1.%20ein%20Ausweisungsinteresse%20besteht%2C%0A2.%20der%20begr%C3%BCndete%20Verdacht%20besteht%2C%20dass%20der%20Aufenthalt%20nicht%20dem%20angegebenen%20Zweck%20dient%2C%C2%A7%204a%20Absatz%201%20und%202Artikel%206des%20%C2%A7%203%20Abs.%201des%20%C2%A7%205%20Abs.%201%C2%A7%2060%20Abs.%201%20bis%203%2C%205%20und%207%20bis%209Asylgesetzes%C2%A7%2062%20Absatz%204%C2%A7%2013%20Abs.%202Art.%202%20Abs.%202%20Satz%202%C2%A7%2015%20Abs.%206%20AufenthG%C2%A7%2015%20Abs.%206%20Auf%E2%80%A6&mini=true&source=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._15_aufenthaltsgesetz
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._15_aufenthaltsgesetz&description=%C2%A7%2015%20AufenthG%3A%20Zur%C3%BCckweisung
http://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._15_aufenthaltsgesetz&description=%C2%A7%2015%20AufenthG%3A%20Zur%C3%BCckweisung
http://www.reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._15_aufenthaltsgesetz&title=%C2%A7%2015%20AufenthG%3A%20Zur%C3%BCckweisung
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._15_aufenthaltsgesetz&text=%C2%A7%2015%20AufenthG%3A%20Zur%C3%BCckweisung
https://www.xing-share.com/app/user?op=share;sc_p=xing-share;url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._15_aufenthaltsgesetz
mailto:?subject=%C2%A7%2015%20AufenthG%3A%20Zur%C3%BCckweisung&body=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fart._15_aufenthaltsgesetz: %C2%A7%2015%20AufenthG%3A%20Zur%C3%BCckweisung%0A%0A1.%20Wortlaut%0A%0A%09%22%281%29%20Ein%20Ausl%C3%A4nder%2C%20der%20unerlaubt%20einreisen%20will%2C%20wird%20an%20der%20Grenze%20zur%C3%BCckgewiesen.%0A%282%29%20Ein%20Ausl%C3%A4nder%20kann%20an%20der%20Grenze%20zur%C3%BCckgewiesen%20werden%2C%20wenn%0A1.%20ein%20Ausweisungsinteresse%20besteht%2C%0A2.%20der%20begr%C3%BCndete%20Verdacht%20besteht%2C%20dass%20der%20Aufenthalt%20nicht%20dem%20angegebenen%20Zweck%20dient%2C%C2%A7%204a%20Absatz%201%20und%202Artikel%206des%20%C2%A7%203%20Abs.%201des%20%C2%A7%205%20Abs.%201%C2%A7%2060%20Abs.%201%20bis%203%2C%205%20und%207%20bis%209Asylgesetzes%C2%A7%2062%20Absatz%204%C2%A7%2013%20Abs.%202Art.%202%20Abs.%202%20Satz%202%C2%A7%2015%20Abs.%206%20AufenthG%C2%A7%2015%20Abs.%206%20Auf%E2%80%A6
https://wiki.aufentha.lt/
https://wiki.aufentha.lt/art._15_aufenthaltsgesetz

	§ 15 AufenthG: Zurückweisung
	1. Wortlaut
	2. Zu Abs. 6: Unterbringung im Transitbereich
	2.1 BVerfG, Beschluss vom 23.10.2014, 2 BvR 2566/10
	2.2 OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 03.03.2016, 20 W 9/15
	2.3 OLG München, Beschluss vom 12.12.2005, 34 Wx 157/05



